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Quellfassungen Steingass (GWR d 7-2). 
Erneuerung der Grundwasserschutzzonen. 
Quellfassungen Sihlsprung (GWR d 7-1). 
Aufhebung der Grundwasserschutzzonen. 

Gemeinden Horgen und Wädenswil 

Betroffene Gemeinderat Horgen, Bahnhofstrasse 10, Postfach, 8810 Horgen 
Stadtrat Wädenswil, Florhofstrasse 6, Postfach, 8820 Wädenswil 
Wasserversorgung Zürich, Hardhof 9, 8021 Zürich 

Massgebende - Situationsplan der aufgehobenen Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen 
Unterlagen 	Sihlsprung (GWR d 7-1) und Steingass (GWR d 7-2) 1:3500 vom 27. Mai 2024 

- Schutzzonenplan der Quellfassungen Steingass (GWR d 7-2) 1:1000 
vom 17. August 2023 

- Schutzzonenreglement der Quellfassungen Steingass (GWR d 7-2) 
vom 17. August 2023 
Aufhebungsbeschluss Gemeinderat Horgen vom 15. April 2024 
Aufhebungsbeschluss Stadtrat Wädenswil vom 23. April 2024 
Neufestsetzungsbeschluss Gemeinderat Horgen vom 29. Januar 2024 

Ergänzende - Bericht «Quellen Steingass A/B (GWR d 7-2), Hirzel (Horgen) / ZH — Resultate der 
Unterlagen 	hydrogeologischen Untersuchungen und Vorschlag Anpassung Schutzzonen» 

(Nr. 211907), Jäckli Geologie AG, Zürich, vom 20. September 2022 
- Gutachten «Quellen Steingass A/B (GWR d 7-2), Hirzel (Horgen) / ZH — Hydrogeologi-

scher Bericht zur Überprüfung der Schutzzonen» (Nr. 211907), Jäckli Geologie AG, 
Zürich, vom 15. März 2023 

Beurteilung Genehmigung Grundwasserschutzzonen 

Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 4. März 2024 und Mail vom 7. Mai 2024 reichte die Wasserversorgung 
Zürich die überarbeiteten Schutzzonenakten der Trinkwasserfassungen Steingass (Grund-
wasserrecht/GWR d 7-2) und die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen um die Quell-
fassungen Sihlsprung (GWR d 7-1) zur Genehmigung ein. 
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Erwägungen 
Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 602/2000 wurden die Grundwasserschutzzonen um die 
Trinkwasserfassungen Sihlsprung (GWR d 7-1) und Steingass (GWR d 7-2) der Wasser-
versorgung Zürich genehmigt. 

Der Fassungsstollen der Quelle Sihlsprung B weist eine starke Rissbildungen auf und es 
besteht Einsturzgefahr. Daher hat die Wasserversorgung Zürich beschlossen, die Quell-
wassernutzung aus den Fassungen Sihlsprung A und B aufzugeben. Daher entfällt für die-
se Fassungen die Pflicht zur Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen gemäss Art. 20 
des Gewässerschutzgesetztes (GSchG) vom 24. Januar 1991. 

Die Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Steingass A und B wurden überprüft 
und den heute gültigen Bestimmungen angepasst. Im Auftrag der Wasserversorgung Zü-
rich erarbeitete die Jäckli Geologie AG, Zürich, im hydrogeologischen Gutachten vom 
15. März 2023 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (AWEL) nahm am 14. Juni 2023 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonen-
vorschlägen Stellung. 

Mit Beschlüssen vom 15. und 23. April 2024 hoben der Gemeinderat Horgen und der 
Stadtrat Wädenswil die alten Festsetzungsbeschlüsse vom 27. September 1999 (damals: 
Gemeinde Hirzel) und 9. November 1999 (damals: Gemeinde Schönenberg) für die Quell-
fassungen Sihlsprung und Steingass auf. 

Mit Beschluss vom 29. Januar 2024 setzte der Gemeinderat Horgen die überarbeiteten 
Schutzzonen um die Quellfassungen Steingass fest und erliess das entsprechende 
Schutzzonenreglement. 

Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenregle- 
ment sind der Schutz und die gewässerschutzrechtliche Erhaltung der Quellfassungen 
Steingass gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss 
§ 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 
(EG GSchG) steht demnach nichts entgegen. 

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27. Juni 2012 sind die Aufhebung der Schutzzonen 
um die Quellfassungen Sihlsprung und die Festsetzung und die Genehmigung der Schutz-
zonen um die Quellfassungen Steingass nach Inkrafttreten im ÖREB-Kataster nachzufüh-
ren. Mit der Einführung des ÖREB-Katasters ist eine Anmerkung der überarbeiteten 
Grundwasserschutzzonen im Grundbuch hinfällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung 
der aufgehobenen Grundwasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG GSchG ist im Grund-
buch löschen zu lassen. 

Die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Sihlsprung und der 
erneuerte Schutzzonenplan der Quellfassungen Steingass und das entsprechende Schutz-
zonenreglement treten mit Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Gemein-
derat Horgen und der Stadtrat Wädenswil haben dem AWEL umgehend die Rechtskraftbe-
scheinigung für die Genehmigungsverfügung zuzustellen und alle von den aufgehobenen 
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sowie den erneuerten Schutzzonen betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümern umgehend schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbe-
scheinigung) zu orientieren. 

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzzonenreglements der Quellfassungen Steingass dem Gemeinderat Horgen. 

Es wird verfügt: 

I. Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
1. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 602/2000 erfolgte Genehmigung der Grund-

wasserschutzzonen um die Quellfassungen Sihlsprung (GWR d 7-1) und Steingass 
(GWR d 7-2) wird aufgehoben. 

2. Die mit Beschluss des Gemeinderates Horgen vom 29. Januar 2024 festgesetzten, 
überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Trinkwasserfassungen Steingass 
(GWR d 7-2) und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt. 

3. Der Gemeinderat Horgen und der Stadtrat Wädenswil werden eingeladen, die Aufhe-
bung der Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Sihlsprung und die Ge-
nehmigung der überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen 
Steingass zusammen mit ihren Aufhebungs- und Festsetzungsbeschlüssen im Amts-
blatt des Kantons Zürich mit folgendem Text öffentlich bekannt zu machen. 
«Aufhebung Grundwasserschutzzonen Quellfassungen Sihlsprung (Grundwas-
serrecht d 7-1) und Genehmigung revidierte Grundwasserschutzzonen Quellfas-
sungen Steingass (Grundwasserrecht d 7-2) 
Horgen und Wädenswil. Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft mit Verfügung Nr. GWV 2024-0148 vom 
29. Mai 2024 die mit Gemeinderatsbeschluss Horgen vom 15. April 2024 und mit 
Stadtratsbeschluss Wädenswil vom 23. April 2024 beschlossene Aufhebung der 
Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Sihlsprung und Steingass und die 
mit Beschluss des Gemeinderates Horgen vom 29. Januar 2024 festgesetzten, über-
arbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Steingass und das ent-
sprechende Reglement genehmigt. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim 
Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in 
dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und 
formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver- 
fahren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten können vom 	 bis 
	 auf der Gemeindekanzlei Horgen, Bahnhofstrasse 10, Postfach, 
8810 Horgen, sowie der Stadtkanzlei Wädenswil, Florhofstrasse 6, Postfach, 
8820 Wädenswil, eingesehen werden.» 
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4. Der Gemeinderat Horgen und der Stadtrat Wädenswil werden eingeladen, die vorlie-
gende Verfügung sowie die massgebenden Unterlagen den von der Aufhebung und 
von der Neufestsetzung betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern 
eingeschrieben zuzustellen sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen 
während der Rekursfrist auf der Gemeinde- bzw. Stadtkanzlei zur Einsicht aufzulegen. 

5. Die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Sihlsprung und 
der Schutzzonenplan sowie das entsprechende Schutzzonenreglement der Quellfas-
sungen Steingass treten mit Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung des AWEL in 
Kraft. 

6. Der Gemeinderat Horgen und der Stadtrat Wädenswil werden eingeladen, nach Eintritt 
der Rechtskraft dem AWEL die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfü-
gung zuzustellen sowie alle von den aufgehobenen sowie den erneuerten Schutzzo-
nen betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer umgehend schriftlich 
über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientie-
ren. 

7. Der Gemeinderat Horgen und der Stadtrat Wädenswil werden eingeladen, nach Eintritt 
der Rechtskraft eine allfällige Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im 
Grundbuch bei den betreffenden Grundstücken löschen zu lassen. 

8. Die Geomatik + Vermessung der Stadt Zürich sowie die Müller Ingenieure AG, Diels-
dorf, werden als katasterführende Stellen eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft die 
Grundwasserschutzzonen bzw. die Aufhebung im ÖREB-Kataster auf Kosten der Ge-
meinden Horgen und Wädenswil nachzuführen und den Vollzug dem AWEL, Abteilung 
Gewässerschutz (per Mail an gewaesserschutz@bd.zh.ch) zu melden. 

9. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind ver-
pflichtet, Pächterinnen und Pächter, Mietende oder Nutzniessende sowie Unterneh-
men, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die entsprechenden Nutzungsbe-
schränkungen in den Grundwasserschutzzonen zu informieren. 

II. Gebühren 
Gestützt auf §§ 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts wer-
den für diese Verfügung und den Aufwand seit der Vorprüfung der Schutzzonen die Ge-
bühren wie folgt festgesetzt und mit separater Rechnung verrechnet. 
Rechnungsadresse: Wasserversorgung Zürich, Hardhof 9, 8021 Zürich 

Staatsgebühr: Fr. 1252.80 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 
Ausfertigungsgebühr: Fr. 120.00 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 

Total: Fr. 1372.80 
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III. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufe-
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Mitteilung an 
- Gemeinderat Horgen, Bahnhofstrasse 10, Postfach, 8810 Horgen (für sich, zu Handen 

aller Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grundbuch-
amtes Horgen, Dorfplatz 1, 8810 Horgen), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen betreffend Aufhebung und Neufestsetzung 
- ergänzende Unterlagen 
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt 

- Stadtrat Wädenswil, Florhofstrasse 6, Postfach, 8820 Wädenswil (für sich, zu Handen 
aller Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grundbuch-
amtes Wädenswil, Zugerstrasse 16, 8820 Wädenswil), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen betreffend Aufhebung 
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt 

- Wasserversorgung Zürich, Hardhof 9, 8021 Zürich, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung, Weberstrasse 5, 8004 Zürich, Beilage: 
- Neufestsetzungs- und Aufhebungsbeschlüsse Horgen vom 29. Januar und 

15. April 2024 
- Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf, Beilage: 

- Aufhebungsbeschluss Wädenswil vom 23. April 2024 
- Kantonales Labor Zürich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen: 

- massgebende Unterlagen 
- per Mail an: fakturationBD@bd.zh.ch  

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Im Auftrag des Amtschefs: 

Versand: 

2 9. Mai 2024 

Inkrafttreten 

Datum: 2 0.  Aug. 2024 
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NKanton Zürich

Gemeinde Horgen

Grundwasserschutzzonen

Quellfassung Steingass (GWR d 7-2)

Situation 1:1000

Vom Gemeinderat Horgen festgesetzt

am

Vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft genehmigt

am                                     (Nr.                           )

Inkrafttreten am

Verfasser Jäckli Geologie AG, Albulastrasse 55, 8048 Zürich
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Geomatik + Vermessung

Datum Druck
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Beschluss Gemeinderat

Sitzung vom 29. Januar 2024 Beschluss-Nr. 33/2024
Geschäfts-Nr. 2023-897

Quellfassung Steingass (GWR d 7-2) - Festsetzung Schutzzonen

39 Wasserversorgung
39.01 Vorschriften, Vertrage, Kreisschreiben

Erlauterungen
Die Wasserversorgung Zürich betreibt im südlichsten Teil des Hirzel zwei Quellfassun-
gen mit der Flurbezeichnung Steingass. Die bisher Grundwasserschutzzonen wurden
mit Verfügung von der Baudirektion Nr. 602/2000 genehmigt. Die Grundwasserschutz-
zonen um die Quellen Steingass A und B wurden überprüft und den heute gültigen Best-
immungen angepasst.

Die überarbeitete Schutzzone wurde durch das Amt für Wasser, Energie und Luft
(AWEL) vorgeprüft. Ferner wurden die beiden hauptsächlich betroffenen Eigentümer
durch die Wasserversorgung Zürich anlässlich einer gemeinsamen Besprechung am
25. Oktober 2023 vorinformiert.

Die Festsetzung der Schutzzone erfolgt gemäss Paragraph 35, Absatz 2 EG GSchG
durch die Standortgemeinde. Die Schutzzonenfestsetzung bedarf später noch der Ge-
nehmigung durch die Baudirektion. Anschliessend werden die Unterlagen öffentlich auf-
gelegt, damit sie Rechtskraft erlangen und die bisherigen Schutzzonenunterlagen ablö-
sen.

Unterlagen zur Unterzeichnung durch den Gemeinderat
- Schutzzonenplan 70150_01, Ausdruck am 17.08.2023 (10-fach)
- Schutzzonenreglement vom 17. August 2023 (10-fach)

Der Gemeinderat,

auf Antrag des Ressortvorstehers Werke,

beschliesst:

1. Der Gemeinderat Horgen setzt die Schutzzone der Quellfassung Steingass (GWR
d 7-2) im Sinne der Erwägungen fest.

2. Der Gemeinderat Horgen genehmigt das Schutzzonenreglement für die Quellfas-
sung Steingass (GWR d 7-2).

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
Wasserversorgung Zürich, André Lusti, Hardhof 9, Postfach 2302, 8021 Zürich
(mit Rücksendung der unterzeichneten Pläne und Reglemente, 10-fache Aus-
führung)

- BereichsleiterWerke, antonio.stancampian@horgen.ch
- Abteilungsleiterin Geschäftsentwicklung, madlaina.perl@horgen.ch;
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Gemeinderat Horgen
Sitzung vom 29. Januar 2024

Gemeinderat
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Rubrik: Umwelt, Verkehr und Energie
Unterrubrik: Wasserwirtschaft
Publikationsdatum: KABZH 05.07.2024
Öffentlich einsehbar bis: 05.07.2027
Meldungsnummer: VE-ZH07-0000000495

Publizierende Stelle
Stadt Zürich - Tiefbauamt, Postfach 6, 8010 Zürich

Aufhebung Grundwasserschutzzonen
Quellfassungen Sihlsprung (Grundwasserrecht d 7-
1) und Genehmigung revidierte
Grundwasserschutzzonen Quellfassungen Steingass
(Grundwasserrecht d 7-2)
Betrifft: Zürich

Horgen und Wädenswil. Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft mit Verfügung Nr. GWV 2024-0148 vom 29. Mai 2024
die mit Gemeinderatsbeschluss Horgen vom 15.April 2024 und mit Abteilungsbeschluss
Wädenswil vom 23. April 2024 beschlossene Aufhebung der Grundwasserschutzzonen
um die Quellfassungen Sihlsprung und Steingass und die mit Beschluss des
Gemeinderates Horgen vom 29. Januar 2024 festgesetzten, überarbeiteten
Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Steingass und das entsprechende
Reglement genehmigt.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim
Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in
dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und
formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im
Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Angaben zur Auflage:
Die Akten können vom 05.07.2024 bis 04.08.2024 bei den Werken Horgen, Seestrasse
335, 8810 Horgen, Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 11:30 Uhr und 14:00 bis 16:30
Uhr, sowie Freitag von 07:30 bis 14:00 Uhr, sowie auf der Stadtkanzlei Wädenswil,
Planen und Bauen, Florhofstrasse 3, Postfach, 8820 Wädenswil, Montag bis Freitag von
08:00 Uhr bis 11:30 Uhr, sowie 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, eingesehen werden.



Ergänzende rechtliche Hinweise:
Publikation durch das Tiefbauamt aus Auftrag.
Frist: 30 Tage
Ablauf der Frist: 04.08.2024

Kontaktstelle:
Stadt Zürich
Wasserversorgung
Hardhof 9
Postfach 2302
8021 Zürich
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